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DIE Großraumbüro
DIe Hede Benedikts X] VOTr dem Deutschen Bundestag

ZUT Ächtung der unverTfugbaren Grundlagen des
reiheltlichen Kecntsstaats Wer aner SOI erkennen
Was UNVErTU Ist?

September 2011 Lrat aps ened1i XVI auf Einladung des Bundes
tagspräsidenten M1 kritischen Zeitdiagnose VOT die arlamenTtarernnnen und
arlamentarier des Deutschen Bundestages. Das Oberhaupt der OÖmisch-kathaoli:
schen TC und des Vatikanstaats VOT der „alleinige[n| Herrschaft der DOSI-
tivistischen Vernunft“' Olfentilichen EWUSSTISEIN und aVvOT, dass „die klassji-
schen Erkenntnisquellen Tür FEThos und ec auber Kraft gesetzt“2 €11*

„WOo die positivistische Vernunft sich allein als die genügende Kultur
S1e l da verkleinert 1E den enschen, SIE hedroht enschlic  eit 3

Die positivistische Vernunft gleicht, die Pointe SECEINEeT ede „Betonbauten
ohne Fenster, enen VWIT unNns 1mMa und 1C selher geben, heides N1IC mehr
AUuUSs der welten Welt (‚ottes eziehen wollen  «4 und das kann kein FEnde neh:
19913  - Zeit also, die Fenster auizureißen und die alur „1IN 1nrer wanren lefe, iN:
TE  = Änspruch und mi1t hrer Weisung“5 hereinzulassen Wie aher stellt sich der
aps den Weg A Fenster Vor?

Für die Rechtsphilosophie edeute das Bild VON der positivistischen ernun
EeIONDAau ZUNACNANS E1NE charfe Kritik klassischen Rechtspositivismus und

dessen prominentestem Vertreter dem OÖsterreichischen uristen ans Kelsen
ach der Auffassung der klassischen RKechtspositivisten 1Nieressier die Welt aulber
halh des Betonhbaus tatsÄäc  1C N1IC Der ngländer John Austin fTormuliert
die des Jahrhunderts treffendsten

„Gegenstand der Rechtsphilosophie 1ST allein das DOS1ILLVE (Jesetz Es seht inr
a1sSO NUur das, Wa INan SCNI1C und unmissverständlich als (Jesetz hbezeichnet
Um das also, Wa die UObrigkeit den Untertanen aNOoraneo
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(Abrufdatum 11 701 1)
Ehd
Ehd
Ehd
Ehde s D John Austin Ihe Province f Jurisprudence Determined >1885) ambridge 19095
Übersetzung Ysthan Henkel

1/2012 79 84

79

ÖR 61 (1/2012), S. 79–84

Junge Ökumeniker und Ökumenikerinnen

Am 22. September 2011 trat Papst Benedikt XVI. auf Einladung des Bundes-
tagspräsidenten mit einer kritischen Zeitdiagnose vor die Parlamentarierinnen und
Parlamentarier des Deutschen Bundestages. Das Oberhaupt der römisch-katholi-
schen Kirche und des Vatikanstaats warnte vor der „alleinige[n] Herrschaft der posi-
tivistischen Vernunft“1 im öffentlichen Bewusstsein und davor, dass „die klassi-
schen Erkenntnisquellen für Ethos und Recht außer Kraft gesetzt“2 seien:

„Wo die positivistische Vernunft sich allein als die genügende Kultur an-
sieht […], da verkleinert sie den Menschen, ja sie bedroht seine Menschlichkeit.“3

Die positivistische Vernunft gleicht, so die Pointe seiner Rede „Betonbauten
ohne Fenster, in denen wir uns Klima und Licht selber geben, beides nicht mehr
aus der weiten Welt Gottes beziehen wollen“4 und das kann kein gutes Ende neh-
men. Zeit also, die Fenster aufzureißen und die Natur „in ihrer wahren Tiefe, ih-
rem Anspruch und mit ihrer Weisung“5 hereinzulassen. Wie aber stellt sich der
Papst den Weg ans Fenster vor?

Für die Rechtsphilosophie bedeutet das Bild von der positivistischen Vernunft
im Betonbau zunächst eine scharfe Kritik am klassischen Rechtspositivismus und
dessen prominentestem Vertreter, dem österreichischen Juristen Hans Kelsen.
Nach der Auffassung der klassischen Rechtspositivisten interessiert die Welt außer-
halb des Betonbaus tatsächlich nicht. Der Engländer John Austin formuliert es um
die Mitte des 19. Jahrhunderts am treffendsten:

„Gegenstand der Rechtsphilosophie ist allein das positive Gesetz. Es geht ihr
also nur um das, was man schlicht und unmissverständlich als Gesetz bezeichnet.
Um das also, was die Obrigkeit den Untertanen anordnet.“6

Die Vernunft im Großraumbüro

Die Rede Papst Benedikts XVI. vor dem Deutschen Bundestag
mahnt zur Achtung der unverfügbaren Grundlagen des 
freiheitlichen Rechtsstaats – wer aber soll erkennen, 
was unverfügbar ist?

1 Benedikt XVI.: Rede vor dem Deutschen Bundestag am 22.09.2011, hg. v. Libreria 
Editrice Vaticana. S. www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/sep-
tember/documents/hf_ben-xvi_spe_20110922_reichstag-berlin_ge.html
(Abrufdatum: 28.11.2011).

2 Ebd.
3 Ebd.
4 Ebd.
5 Ebd.
6 John Austin: The Province of Jurisprudence Determined (51885), Cambridge 1995, 28.

Übersetzung: Christian Henkel.
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Ungeachtet ler Vorbehalte, die inshbesondere der überzeugte Demokrat Kel:
SEN die Gleichsetzung VOoN acC und ecC anen mag,” 1st die (‚efahr elINer
Oölchen 1C auf das ecC doch evident Der aps bringt das ZUr Sprache, WEn
er das Unrecht 1M Dritten e1i1c erinnert:

„Wir haben erlebt, | dass acC ecC stand, das ecC Zerireien hat
und dass der Staat ZU Instrument der Rechtszerstörung wurde elINer csehr gul
organisierten RKäuberbande, die die Welt edrohen und den and des

5srunds rTreihben konnte
Die (‚efahr hat reilich N1IC 1Ur der eutfsche aps erkannt Bereits kurz nach

dem Fnde der NS-Schreckensherrschaft und damit mehr als Jahre VOT der ede
Benedikts XVI SCNre1l der deutsche Jurist 1Ü1StTaVv aCdbruc len Rechtsanwen:
dern e1NEe deutliche Warnung 1Ins ammbuc

„ VWO Gerechtigkeit N1IC einmal etstreht wird, die Gleichheit, die den ern
der Gerechtigkeit ausmacht, Hel der Setzung positiven Rechts hewußt verleugnet
wurde, da 1st das (Jesetz N1IC ETW 1Ur ‚unrichtiges’ eC VvIeIMeNr entiDbehNr
überhaupt der Rechtsnatur “”

Der ehemalige RKechtspositivist aCdbruc erklärt amit, dass das ecC eiınen
MmMorallschen ern braucht, überhaupt ecC Se1IN Wo dieser ern( da
cheint die positivistische ernun tatsÄäc  1C Ungeheuer In 1nrem ETIONDAU
gebären.

/wel ToOoleme ergeben sich mit dem Bild VON der ernun) 1mM EeiIONDAau /Zum
Trsien (‚ebiert 1E wirklich Ungeheuer? Der Verweis des Papstes auf die eutfsche
(Geschichte 1st ZWeEeITelsoNNe wichtig das NS-Unrecht aber tatsächlich der „allei
nige/n| Herrschaft der positivistischen Vernunf a T1O geschuldet ISt, darf zumindest
hbezweifelt werden aben sich N1IC gerade die NS-Juristen hbesonders we1lt AUuUSs
dem Fenster pseudo-naturrechtlicher Begründungsversuche gelehnt, WEnnn 1E VON
der „Reinhei des deutschen Blutes ıA 1n den Nürnberger Eseizen sprachen und
amit, Sanz UNnannlıiıc elINer Käuberbande, das Unrecht systematisc egründen
SUCHNTIEeN Ist e1INEe Justiz, die srundlegende prozedurale andards Versiß
überhaupt mi1t jedweder ernun In Verbindung ringen?

/Zum /weiten LÖöst der 1C AUuUSs dem Fenster wirklich alle TroDleme Die
uelle unverfügbaren Rechts, die ened1i hier den Rechtspositivismus

In der Papstrede OMM! die 1C Kelsens NUurTr vermittelt ber die Darstellung des atur-
rechtsphilosophen olfgang Alfldenstfenn ZUT Sprache ders.“* Ins Herz geschrie-
hben. Das Naturrecht als Fundament einer menschlichen Gesellschaft, ugsburg 2010
/ur Y aldenstein vgl Stephan Kixen: aps ened1i VOT dem undestag.
„Vergesst MIr das Naturrecht nicht”, In Frankfurter Allgemeine Zeitung, November
701 http://begegnungund-dialog.blogspot.com / 201 2/papst-benedikt-Xvi-vor-
dem-bundestag.html .  ruldatum: 1.12.201 1)
enedi.AVL RKede VOT dem eutschen Bundestag 727 09 7201
GUSEaVC: (‚ese  1CNes Unrecht und übergesetzliches eC.  3 InN: Sicddeutsche
Juristen-Zeitung }, 105-108, ler 107

10 enedi.AVL RKede VOT dem eutschen Bundestag 727 009 201
(‚esetz ZUuU chutze des eutschen Blutes und der eutschen Fhre VOTIN September
1935, InN: RKeichsgesetzblatt 1935 l, 1146
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Ungeachtet aller Vorbehalte, die insbesondere der überzeugte Demokrat Kel-
sen gegen die Gleichsetzung von Macht und Recht haben mag,7 ist die Gefahr einer
solchen Sicht auf das Recht doch evident. Der Papst bringt das zur Sprache, wenn
er an das Unrecht im Dritten Reich erinnert:

„Wir haben erlebt, […] dass Macht gegen Recht stand, das Recht zertreten hat
und dass der Staat zum Instrument der Rechtszerstörung wurde – zu einer sehr gut
organisierten Räuberbande, die die ganze Welt bedrohen und an den Rand des Ab-
grunds treiben konnte.“8

Die Gefahr hat freilich nicht nur der deutsche Papst erkannt. Bereits kurz nach
dem Ende der NS-Schreckensherrschaft und damit mehr als 60 Jahre vor der Rede
Benedikts XVI. schreibt der deutsche Jurist Gustav Radbruch allen Rechtsanwen-
dern eine deutliche Warnung ins Stammbuch:

„Wo Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, wo die Gleichheit, die den Kern
der Gerechtigkeit ausmacht, bei der Setzung positiven Rechts bewußt verleugnet
wurde, da ist das Gesetz nicht etwa nur ‚unrichtiges‘ Recht, vielmehr entbehrt es
überhaupt der Rechtsnatur.“9

Der ehemalige Rechtspositivist Radbruch erklärt damit, dass das Recht einen
moralischen Kern braucht, um überhaupt Recht zu sein. Wo dieser Kern fehlt, da
scheint die positivistische Vernunft tatsächlich Ungeheuer in ihrem Betonbau zu
gebären.

Zwei Probleme ergeben sich mit dem Bild von der Vernunft im Betonbau. Zum
Ersten: Gebiert sie wirklich Ungeheuer? Der Verweis des Papstes auf die deutsche
Geschichte ist zweifelsohne wichtig. Ob das NS-Unrecht aber tatsächlich der „allei-
nige[n] Herrschaft der positivistischen Vernunft“10 geschuldet ist, darf zumindest
bezweifelt werden. Haben sich nicht gerade die NS-Juristen besonders weit aus
dem Fenster pseudo-naturrechtlicher Begründungsversuche gelehnt, wenn sie von
der „Reinheit des deutschen Blutes“11 in den Nürnberger Gesetzen sprachen und
damit, ganz unähnlich einer Räuberbande, das Unrecht systematisch zu begründen
suchten? Ist eine Justiz, die gegen grundlegende prozedurale Standards verstößt
überhaupt mit jedweder Vernunft in Verbindung zu bringen?

Zum Zweiten: Löst der Blick aus dem Fenster wirklich alle Probleme? Die
Quelle unverfügbaren Rechts, die Benedikt XVI. hier gegen den Rechtspositivismus

Junge Ökumeniker und Ökumenikerinnen

7 In der Papstrede kommt die Sicht Kelsens nur vermittelt über die Darstellung des Natur-
rechtsphilosophen Wolfgang Waldenstein zur Sprache. Vgl. ders.: Ins Herz geschrie-
ben. Das Naturrecht als Fundament einer menschlichen Gesellschaft, Augsburg 2010.
Zur Kritik an Waldenstein vgl. Stephan Rixen: Papst Benedikt XVI. vor dem Bundestag.
„Vergesst mir das Naturrecht nicht“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30. November
2011, 33. http://begegnungund-dialog.blogspot.com/2011/12/papst-benedikt-xvi-vor-
dem-bundestag.html (Abrufdatum: 1.12.2011).

8 Benedikt XVI.: Rede vor dem Deutschen Bundestag am 22.09.2011.
9 Gustav Radbruch: Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, in: Süddeutsche 

Juristen-Zeitung 5 (1946), 105–108, hier 107.
10 Benedikt XVI.: Rede vor dem Deutschen Bundestag am 22.09.2011.
11 Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September

1935, in: Reichsgesetzblatt 1935 I, 1146.
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und den SCAHNON anderweitig eMUuNtien Relativismu: demokratischer Syste Ine‚1 ] In
tellung MMNEL, wIird als „objektive Vernunft, die sich In der alur Zeig  t„13 He
schrieben Wem aber zeigt sich diese Vernunft und Wa hat S1E den Parlamentatie-
MNNen und Parlamentariern auf den Stühlen des Bundestages sagen?
eEINZEeINE ÄAbgeordnete VOT der Abstimmung ZUr Präimplantationsdiagnostik VEOET-

pflichtet, entscheiden, WIE sich die inge ehen „1N der Natur  «14 zeigten, das
rgebnis WAre nach WIE VOT fern jeder Eindeutigkeit.

TEe1l1c hat der Verwels auf natürliche (Grundsätze 1M MmModernen ecC e1INEe
ange Iradition Als der Rechtspositivismus Beginn des Jahrhunderts ZUT
herrschenden ethode 1n den Rechtsfakultäten avanclert, eIMNNern sich staatskriti
sche katholische TITheologen und Rechtsphilosophen das klassische Naturrechts:
denken Für 1E hleiht alles, Wa der aa menschlicher UOrdnung mi1t dem ecC
schafft, rückgebunden die göttliche UOrdnung, die sich In der alur zeigt. Vor n]-
lem 1}/älenschengemachten ste Tormuliert ened1i AVI., der „Creator Diri
LUSs 0

amı 1st reilich noch N1IC das Problem gelöst, WIE AUuUSs der göttlichen (Ird:
Nung In der alur Justiziables ecC werden soll, WEn doch jeder SEINE eigene
1C auf die alur hat uch die MmModerne RKechtsphilosophie oMmMm Indivi
duum N1IC vorhei. ®

Ängesichts dieser nklarheit; WAaTrum wüÜünscht der aps den Abgeordneten des
17Deutschen Bundestages e1n „hÖörendes erz beziehungsweise den 1C AUuUSs

dem eNnsier Vielleicht deshalb, we1l er selhst klar senen glaubt. Dan aber
stellt sich die rage, 919 N1IC e1n einzelner Frkennender genügt, die natürliche
UOrdnung 1n e1INEe RKechtsordnung gjeßen. errede das arlamen a1sSO die WAanNnre
Frkenntnis

Aass diese rage politischen WIE Okumenischen Sprengsto| 1n sich 1reT, ass
sich eINem anderen prominenten TILKer des Kelsen’schen Rechtspositivismus
zeigen. on 1914, ange VOT SeINeEeN Verstrickungen In die -Justiz, Order{ie der
Jurist und ol1 ar[ Schmitt, MUsse e1n unverfügbares ecC VOT dem kon:
eien (Jesetz geben Da das zerstrıtiene arlamen SEINeEer Zeit aber Offensichtlich
N1IC ZUr Frkenntnis dieses Rechts ahig sel, MUsse ehen 1Nnen geben, der dieses
ecC klar erkennt und 1n konkrete (‚esetze UDerse

„Der des SOluUutfen Herrschers kann 1Ur deshalhbh (Jesetz se1n, we1l er SE1-
Ne  = te nach Nichts mehr wollen Kann, WIE das, Wa ec jot «!

12 das espräc Mit Jürgen Habermas ber die Grundlagen der Treiheitlichen Rechts:
ordnung: Jürgen Habermas un Ratzinger: l1ale der Sakularisierung. hber
ernun: und Religion, reiburg 2005

13 enedt. Kede VOT dem Deutschen undestag 727 09 7201
14 Eb3d.
15 Eb3d.
10 Für e1nNe Übersicht vgl Robert 2sIT Chools fJurisprudence, urham 701
17 enedt. RKede VOT dem Deutschen undestag 727 09 7201
18 arlk SCHMIFF: Der VWert des taates und die Bedeutung des Finzelnen }, Berlin
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und den schon anderweitig bemühten Relativismus demokratischer Systeme12 in
Stellung bringt, wird als „objektive Vernunft, die sich in der Natur zeigt“13 be-
schrieben. Wem aber zeigt sich diese Vernunft und was hat sie den Parlamentarie-
rinnen und Parlamentariern auf den Stühlen des Bundestages zu sagen? Hätte man
einzelne Abgeordnete vor der Abstimmung zur Präimplantationsdiagnostik ver-
pflichtet, so zu entscheiden, wie sich die Dinge eben „in der Natur“14 zeigten, das
Ergebnis wäre nach wie vor fern jeder Eindeutigkeit.

Freilich hat der Verweis auf natürliche Grundsätze im modernen Recht eine
lange Tradition. Als der Rechtspositivismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur
herrschenden Methode in den Rechtsfakultäten avanciert, erinnern sich staatskriti-
sche katholische Theologen und Rechtsphilosophen an das klassische Naturrechts-
denken. Für sie bleibt alles, was der Staat an menschlicher Ordnung mit dem Recht
schafft, rückgebunden an die göttliche Ordnung, die sich in der Natur zeigt. Vor al-
lem Menschengemachten steht, so formuliert es Benedikt XVI., der „Creator Spiri-
tus“.15

Damit ist freilich noch nicht das Problem gelöst, wie aus der göttlichen Ord-
nung in der Natur justiziables Recht werden soll, wenn doch jeder seine eigene
Sicht auf die Natur hat. Auch die moderne Rechtsphilosophie kommt am Indivi-
duum nicht vorbei.16

Angesichts dieser Unklarheit; warum wünscht der Papst den Abgeordneten des
Deutschen Bundestages ein „hörendes Herz“17, beziehungsweise den Blick aus
dem Fenster? Vielleicht deshalb, weil er selbst klar zu sehen glaubt. Dann aber
stellt sich die Frage, ob nicht ein einzelner Erkennender genügt, um die natürliche
Ordnung in eine Rechtsordnung zu gießen. Zerredet das Parlament also die wahre
Erkenntnis?

Dass diese Frage politischen wie ökumenischen Sprengstoff in sich birgt, lässt
sich an einem anderen prominenten Kritiker des Kelsen’schen Rechtspositivismus
zeigen. Schon 1914, lange vor seinen Verstrickungen in die NS-Justiz, forderte der
Jurist und Katholik Carl Schmitt, es müsse ein unverfügbares Recht vor dem kon-
kreten Gesetz geben. Da das zerstrittene Parlament seiner Zeit aber offensichtlich
nicht zur Erkenntnis dieses Rechts fähig sei, müsse es eben Einen geben, der dieses
Recht klar erkennt und in konkrete Gesetze übersetzt.

„Der Wille des absoluten Herrschers kann nur deshalb Gesetz sein, weil er sei-
nem Amte nach nichts mehr wollen kann, wie das, was Recht ist.“18

Junge Ökumeniker und Ökumenikerinnen

12 Vgl. das Gespräch mit Jürgen Habermas über die Grundlagen der freiheitlichen Rechts-
ordnung: Jürgen Habermas und Josef Ratzinger: Dialektik der Säkularisierung. Über
Vernunft und Religion, Freiburg 2005.

13 Benedikt XVI.: Rede vor dem Deutschen Bundestag am 22.09.2011.
14 Ebd.
15 Ebd.
16 Für eine Übersicht vgl. Robert E. Rodes Jr.: Schools of Jurisprudence, Durham 2011.
17 Benedikt XVI.: Rede vor dem Deutschen Bundestag am 22.09.2011.
18 Carl Schmitt: Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen (1914), Berlin

32004, 95.
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Was arl Schmitt da In SE1INer Habilitationsschrift VO  = Wert des Sf2afes und
der bedeutung des Finzelnen schreibt, offenbart, dass ec und acC sich auch
1mM Naturrecht gefährlich nahe kommen können Die politische Sprengkraft dieses
Satzes jeg NUun darin, dass jeder Einspruch den Herrscherwillen, jede demo-
alsSCHE einungsbildung e1n 1rekier on das natürliche ec 1st.
Selhst WEn WIT unNns den Herrscher als die Gerechtigkeit 1n Person vorstellen,
WEeC dessen Unhinterfragbarkeit N1IC beunruhigende edanken den Fürsten
Niccolo Machlavellis Oder den Leviathan Ihomas Hobhbes?"”

uch AUuUSs Okumenischer Perspektive INUSS e1NEe solche „Gerechtigkeit VON

wegen  66 Oorge auslösen; noch mehr, WEn Nan Hei Schmitt die Zeilen jest,
die dem oben (‚enannten Tühren Vorbild Tür den unhinterfragbaren OUvVveran 1st
nämlich der infallihle aps €e1 ist der eın des NSTOLEes N1IC sehr die Hefr-
vorhebung e1INEeSs ÄAmtes, ondern der (Gedanke Schmitts, dass dieses eINZIS und
eın unhinterfragbares ecC produziert. amı eNTIZIe sich SOWohNl der e1ge-
nen Kirche, als auch der (‚emeinschaft der Kirchen und verspielt SeEIN eigenes Po-
tential ZUr inigung der risten, WI1IE auch das Potential der anderen kirchlichen
Stimmen 1M ngen die anrhel 1M Clauben “

uch WEn vieles VON dem, Wa Schmitt über den Katholizismus schreibt, S@E1-
NeTr Außergperspektive als preußischer uns AduSs katholischem Milieu geschuldet
SeE1IN Mag, INUSS INan sich doch mi1t SEINeEer Souveränitätsvorstellung politisc
WIE TCNIIC aUseinandersetzen Es sgenügt ehben NIC WEn Ur elINer Fenster
STE

VWahrscheiminlicher 1st deshalb e1Ne ZzweiIlte Perspektive auf den Wunsch des Papstes
nach eINem „nörenden| Herz  Z Wenn der aps en Parlamentarierinnen und
Parlamentatriern den 1C AUuUSs dem Fenster wünscht, dann kann e1n vollständiges

19 Hasso Hofmann Legalität egitimität, Vegl uch Manfred Dahlheimer:
Carl Chmitt und der deutsche Katholizismus, 181 „Die Aaucforitfas könnte sich Ja der
veritas Orentieren. AÄus dem polemischen Kontext ergibt sSich jedoch, daß die auctoritas
durchaus auf Kosten der veritas entscheiden ann.  A

AÜ) /ur (‚emeinschaft der Kirchen die Ergebnisse der lutherisch-katholischen Arbeits-:
VON arla Sahlina. Dies.: (‚emeiminschaft der Kirchen und Petrusamt. Lutherisch-ka-

Ollsche Annäherungen, Tankiur aM und Paderborn 2010 /u den Okumenischen
Implikationen des Papstbesuches Friedrich er (‚emeinsam Kirche SE1IN?! Oku:
menische Beobachtungen der letzten onate, hg. Vereinigte Evangelisch-Lutheri-
sche Kirche Deutschlands, uch wurw velkd.de/down-loads
tholica_Bericht_zur_Veroeffentlichung_Hp_We. (Abrufdatum: 78.1 701 1)

ZUrTr Biographie Chmitts einAarı Mehring. ( ‚arl chmiuitt. Aufstieg und Fall, Mun:-:
chen 2009, ler 15-—20, SOWIE opa Bala  ısAnNnan [I[he nemy. Intellectual Oortraı
f Carl Schmitt, London 2000, ler /um Ystarken der Nationalstaaten Jürgen
OC Das Jahrhundert, ler und U() Als Gegenthese ZUT Abkapselung katholi
scher Milieus In den Nationalstaaten vgl Manuel Boruffa Religion und Zivilgesellschaft.
/ur [heorie und (eschichte ihrer Beziehung, I HMSCUSSION aper 205-404, VWissen-
schaftszentrum Berlin Iur Sozialforschung.
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Was Carl Schmitt da in seiner Habilitationsschrift vom Wert des Staates und
der Bedeutung des Einzelnen schreibt, offenbart, dass Recht und Macht sich auch
im Naturrecht gefährlich nahe kommen können. Die politische Sprengkraft dieses
Satzes liegt nun darin, dass jeder Einspruch gegen den Herrscherwillen, jede demo-
kratische Meinungsbildung ein direkter Affront gegen das natürliche Recht ist.
Selbst wenn wir uns den Herrscher als die Gerechtigkeit in Person vorstellen,
weckt dessen Unhinterfragbarkeit nicht beunruhigende Gedanken an den Fürsten
Niccolò Machiavellis oder den Leviathan Thomas Hobbes?19

Auch aus ökumenischer Perspektive muss eine solche „Gerechtigkeit von
Amts wegen“ Sorge auslösen; noch mehr, wenn man bei Schmitt die Zeilen liest,
die zu dem oben Genannten führen. Vorbild für den unhinterfragbaren Souverän ist
nämlich der infallible Papst. Dabei ist der Stein des Anstoßes nicht so sehr die Her-
vorhebung eines Amtes, sondern der Gedanke Schmitts, dass dieses Amt einzig und
allein unhinterfragbares Recht produziert. Damit entzieht es sich sowohl der eige-
nen Kirche, als auch der Gemeinschaft der Kirchen und verspielt sein eigenes Po-
tential zur Einigung der Christen, wie auch das Potential der anderen kirchlichen
Stimmen im Ringen um die Wahrheit im Glauben.20

Auch wenn vieles von dem, was Schmitt über den Katholizismus schreibt, sei-
ner Außenperspektive als preußischer Jurist aus katholischem Milieu geschuldet
sein mag,21 so muss man sich doch mit seiner Souveränitätsvorstellung politisch
wie kirchlich auseinandersetzen. Es genügt eben nicht, wenn nur einer am Fenster
steht.

Wahrscheinlicher ist deshalb eine zweite Perspektive auf den Wunsch des Papstes
nach einem „hörende[n] Herz“22. Wenn der Papst allen Parlamentarierinnen und
Parlamentariern den Blick aus dem Fenster wünscht, dann kann ein vollständiges

19 Vgl. Hasso Hofmann: Legalität gegen Legitimität, 68. Vgl. auch Manfred Dahlheimer:
Carl Schmitt und der deutsche Katholizismus, 181: „Die auctoritas könnte sich ja an der
veritas orientieren. Aus dem polemischen Kontext ergibt sich jedoch, daß die auctoritas
durchaus auf Kosten der veritas entscheiden kann.“

20 Zur Gemeinschaft der Kirchen vgl. die Ergebnisse der lutherisch-katholischen Arbeits-
gruppe von Farfa Sabina. Dies.: Gemeinschaft der Kirchen und Petrusamt. Lutherisch-ka-
tholische Annäherungen, Frankfurt a.M. und Paderborn 2010. Zu den ökumenischen
Implikationen des Papstbesuches vgl. Friedrich Weber: Gemeinsam Kirche sein?! Öku-
menische Beobachtungen der letzten 12 Monate, hg. v. Vereinigte Evangelisch-Lutheri-
sche Kirche Deutschlands, 7/2011. S. auch www.velkd.de/down-loads/11-11-07_Ca-
tholica_Bericht_zur_Veroeffentlichung_Hp_We.pdf (Abrufdatum: 28.11.2011).

21 Vgl. zur Biographie Schmitts Reinhard Mehring: Carl Schmitt. Aufstieg und Fall, Mün-
chen 2009, hier 18–20, sowie Gopal Balakrishnan: The Enemy. An Intellectual Portrait
of Carl Schmitt, London 2000, hier 11 f. Zum Erstarken der Nationalstaaten vgl. Jürgen
Kocka: Das 19. Jahrhundert, hier 84 und 90 f. Als Gegenthese zur Abkapselung katholi-
scher Milieus in den Nationalstaaten vgl. Manuel Borutta: Religion und Zivilgesellschaft.
Zur Theorie und Geschichte ihrer Beziehung, Discussion Paper SP IV 205–404, Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

22 Benedikt XVI.: Rede vor dem Deutschen Bundestag am 22.09.2011.
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Bild, von dem was sich „in der Natur“23 zeigt, auch nur von allen gemeinsam er-
kannt werden.

Grundlegend für diese Sichtweise ist ein Grundvertrauen in die prinzipielle
Vernunftfähigkeit jedes einzelnen Parlamentariers. Zu Beginn seiner Rede spricht
Benedikt dieses Vertrauen aus, indem er darauf hinweist, dass das Christentum den
Staat nicht auf ein geoffenbartes göttliches Recht verpflichtet, sondern auf „Ver-
nunft und Natur“24, die beide in Gott gegründet seien. Denkt man diesen Gedan-
ken weiter, kann man zu dem Schluss kommen, dass die Vernunft selbst ein Teil der
Gott-gemachten und damit gut-gemachten Natur ist. Das hat schon Thomas von
Aquin in seiner Summa Theologiae erkannt:

„Schließlich wohnt dem Menschen die Hinneigung zum Guten gemäß der Na-
tur der Vernunft inne, die ihm eigen ist: Auf diese Weise hat der Mensch eine na-
türliche Hinneigung dazu, daß er die Wahrheit über Gott erkennt und in Gemein-
schaft lebt.“25

Wenn der Mensch also zur Erkenntnis des Guten mittels der Vernunft fähig ist,
dann können wir mit Thomas auch darauf vertrauen, dass sich diese Erkenntnis in
der Gesetzgebung niederschlägt:

„Das Gesetz ist nichts anderes als eine Anordnung der Vernunft im Hinblick
auf das Gemeingut, erlassen und öffentlich bekanntgegeben von dem, der die Sorge
für die Gemeinschaft innehat.“26

Noch ein anderer Aspekt klingt bei Thomas an. Er stellt nämlich die Erkennt-
nis des Guten durch die Vernunft in beiden Stellen in den direkten Kontext des Le-
bens in der Gemeinschaft. Der Mensch ist schon bei Thomas ein animal sociale et
politicum, das sich nur zusammen mit anderen zu solchen Höchstleistungen wie
der 
Erkenntnis der Wahrheit und der rechtlichen Ausrichtung menschlichen Zusam-
menlebens darauf aufschwingen kann. Denkt man diesen Gedanken über die Zeit-
umstände, in denen die Summa 1265–1273 entstanden ist, hinaus, so kann man
durchaus zu dem Schluss gelangen, dass die Erkenntnis von Wahrheit und die
Schaffung von Recht überhaupt nur im gemeinschaftlichen Diskurs entstehen kön-
nen.

Dies ist die zweite und vielleicht in der Rede Benedikts XVI. etwas spärlicher
beleuchtete Konsequenz aus dem Vertrauen in die menschliche Vernunft. Wenn
der Papst dem Einzelnen schon die Erkenntnis des Guten zuspricht – andernfalls
wäre der Wunsch nach einem „hörende[n] Herz“27 wirklich nur eine freundliche
Geste –, wie befruchtend muss dann der Austausch unter den gleichermaßen er-
kenntnisfähigen Bewohnern des Betonbaus sein?

Der Rede von Benedikt XVI. Rede hätte also eine stärkere Betonung dieses ge-
meinschaftlichen Aspektes der Vernunft derjenigen, die da im Parlament vor ihm

23 Ebd.
24 Ebd.
25 Thomas von Aquin: Summa Theologiae, I–II 94, 2.
26 Ebd., 90, 4.
27 Benedikt XVI.: Rede vor dem Deutschen Bundestag am 22.09.2011.
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saßen, gutgetan. Und ein anderes Bild: Die menschliche Vernunft muss nicht nur in
die Natur schauen, sie muss auch über das je eigene Verständnis des dort Gesehe-
nen miteinander ringen. Den Parlamentarierinnen und Parlamentariern ist wenig
damit geholfen, einzeln ans Fenster zu treten, sie müssen zusammen in ein Groß-
raumbüro mit Aussicht ziehen. Im Grunde kann der Plenarsaal des Bundestages zu
einem solchen Ort werden, an dem sich Menschen verantwortungsvoll um die
rechte Einsicht in die Grundlagen unserer Rechtsordnung bemühen. Eine solche
Einsicht muss nicht katholisch geprägt sein, sie muss nicht einmal aus dem jüdisch-
christlichen Erbe Europas gespeist sein. Nimmt man die Universalität der Vernunft-
erkenntnis ernst, so ist jeder Abgeordnete gleich kompetent, die Welt außerhalb
des Betonbaus wahrzunehmen. Es bleibt dann nur zu wünschen, dass die Parla-
mentarierinnen und Parlamentarier auch kompetent genug werden, einen freien
und offenen Diskurs über ihre Einsichten zu führen. Ein solcher Diskurs kann nie
abgeschlossen sein. Es muss immer wieder neu verhandelt werden. Dazu hat die
kritische Zeitdiagnose des Papstes, wesentlich stärker aber sein frommer und zu-
gleich aufrührender Wunsch nach einem beständig „hörende[n] Herz“28 Entschei-
dendes beigetragen.

Christian Henkel

(Christian Henkel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Institut für Katholische Theologie der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.)

28 Ebd.


